
 
Höhe der Gebühren für gewerbliche Schlachtungen ab 24.11.2023 gemäß 

Kostenverzeichnis zum Kostengesetz (KVz zum KG) 
 

 
1. Amtliche Schlachttier- und Fleischuntersuchung nach Art. 18 Abs. 1 i.V.m. 
            Abs. 2 und 4 Verordnung (EU) Nr. 2017/625* 
 

Die Gebühren beziehen sich auf Schlachtbetriebe mit geringerem Durchsatz 
             

 

 
Tarif-Nr. 
KVz zum 

KG 
 

 
Tierarten/ 

Gewichtsklassen 

 
Gebühr 
€ / Tier 

 

7.IX.11/ 
 
5.3.1.1 
 
5.3.1.2 
 

 
 
Ausgewachsene Rinder 
 
Jungrinder 

 
 

14,00 
 

10,00 

 
5.3.3.2 
 
 
5.3.3.1 

 
Schweine  
(mindestens 25 kg) 
 
Schweine  
(weniger als 25 kg) 
 

 
7,00 

 
 

5,00 
 

 
5.3.2 
 

 
Einhufer 

 
6,00 

 

 
5.3.4.2 
 
 
5.3.4.1 
 

 
Schafe, Ziegen (mindestens 12 kg) 
 
Schafe, Ziegen 
(weniger als 12 kg) 
 

 
1,00 

 
 

0,50 
 

 
5.4.4.1 
 
 
 
 
 
5.4.4.2 

 
Wildschwein (Fleisch- und 
Trichinenuntersuchung) 
 
Wildschwein 
(gesonderte Untersuchung auf Trichinen) 
 
Wildwiederkäuer 
 

 
30,70 

 
21,30 

 
 
 

18,30 

 
* Die Gebühr umfasst folgende Tätigkeiten: 

Schlachttier- und/oder Fleischuntersuchung, Überprüfung der Information zur Lebensmittelkette, 
Wohlbefinden der Tiere, Überprüfung der Handhabung und Entsorgung von tierischen 
Nebenprodukten und spezifiziertem Risikomaterial, Probenahmen und Laboruntersuchungen, 
Genusstauglichkeitskennzeichnung 

 

 
2. Probenahme für BSE-Test gem. Verordnung (EG) Nr. 999/2001  

 
Tarif-Nr. 7.IX.11/10.1 KVz zum KG Gebühr: 11,80 € 


